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• Bekanntmachung Haushaltssatzung der Stadt Aken (Elbe) für das Haushaltsjahr 2024 Seite 7
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• Wahlbekanntmachung des Stadtwahlleiters zur Zusammensetzung des Stadtwahlausschusses Seite 9

Stadtwerke Aken (Elbe)

Köthener Chaussee 1
06385 Aken (Elbe)
Tel.: 034909 88710
Fax: 034909 88715
E-Mail: info@stadtwerke-aken.de
Web: www.stadtwerke-aken.de

Telefonische Erreichbarkeit des Bereitschaftsdiensts bei
Störungen und Havarien in der Trinkwasser- und Fern-
wärmeversorgung:
Montag bis Freitag in der Zeit von 15:00 Uhr bis 06:30 Uhr
sowie an Sonn- und Feiertagen unter der Telefonnummer
0172 6308264.

Abwasserzweckverband Aken (Elbe)

Köthener Chaussee 01
06385 Aken (Elbe)
Tel.: 034909 - 337-6
Fax: 034909 - 337-70
E-Mail: azv_aken@t-online.de
www.azvaken.de
Bereitschaftsdienst: 0177-241 42 33

Stadtverwaltung Aken (Elbe)

Tel.: 034909/803, Fax: 034909/80412
Email: info@aken.de
Presseanfragen: pressestelle@aken.de
Internet: www.aken.de

Allgemeine Sprechzeiten
Montag – Mittwoch09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr sowie 13:00 – 18:00 Uhr
Freitag geschlossen

Bürgermeistersprechstunde

Die Bürgermeistersprechstunde findet

am Donnerstag, dem 14.03.2024,
in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr

im Büro des Bürgermeisters (Rathaus, Markt 11) statt.

Allgemeinmedizin

Die ärztliche Versorgung der Stadt Aken (Elbe) mit ihren Ort-
schaften Kleinzerbst, Kühren, Mennewitz und Susigke erfolgt
einheitlich. Der diensthabende Notarzt ist montags, diens-
tags und donnerstags von 19:00 bis 07:00 Uhr des Folgetages,
mittwochs und freitags von 14:00 bis 07:00 Uhr des Folgeta-
ges sowie an denWochenenden und Feiertagen von 07:00 bis
07:00 Uhr des Folgetages über die zentrale Notdiensttelefon-
nummer 116117 bundesweit oder über die Rettungsleitstelle
des Landkreises Anhalt-Bitterfeld unter der Telefonnummer
03493/513150 erreichbar. Außerhalb der Notdienstzeiten
melden sich bitte alle Patienten im Bedarfsfall bei ihren je-
weiligen Hausärzten. Diese geben Auskunft, auch über den
Anrufbeantworter, bei welchem Arzt sich dringend behand-
lungsbedürftige Patienten vorstellen können.

Notdienste der Apotheken in dringenden  
Notfällen und bei Notrezepten

Bitte entnehmen Sie die Bereitschaftsdienste für die Apothe-
ken dem aktuellen Aushang an den Türen der Akener Apo-
theken. Die aktuellen Notdienstpläne können auch unter
www.aponet.de abgerufen werden.

Stadt Aken (Elbe)

Die Erreichbarkeit des Bereitschaftsdienstes im Stadtgebiet
der Stadt Aken (Elbe) und in den Ortschaften ist wie folgt
geregelt: Zur Gefahrenabwehr ist außerhalb der Dienstzei-
ten des Ordnungsamtes der Stadt Aken (Elbe) prinzipiell die
Einsatzleitstelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld unter der
Tel.-Nr. 03493/513150 zu informieren.

Der Stadtrat und seine Ausschüsse  
tagen wie folgt

Stadtrat: 21.03.2024
25.04.2024

Bereitschaftsdienst der Zahnärzte

Der Bereitschaftsdienst ist an allen Wochenenden in der Zeit
von 10:00 – 12:00 Uhr sowie 17:00 – 18:00 Uhr

erreichbar. Eine aktuelle Auskunft, welche Praxis für den jeweiligen Bereitschaftsdienst eingeteilt ist, erhalten Sie telefonisch
über die Rettungsleitstelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld unter 03493/513150.
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Grußwort des Bürgermeisters

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche
Durchdes Frühlings holden, belebendenBlick,
Im Tale grünet Hoffnungs-Glück;
Der alte Winter, in seiner Schwäche,
Zog sich in rauhe Berge zurück.
Von dort her sendet er, fliehend, nur
Ohnmächtige Schauer körnigen Eises
In Streifen über die grünende Flur;
Aber die Sonne duldet kein Weißes,
Überall regt sich Bildung und Streben,
Alles will sie mit Farben beleben;
Doch an Blumen fehlt‘s im Revier,
Sie nimmt geputzte Menschen dafür.

Kehre dich um, von diesen Höhen
Nach der Stadt zurück zu sehen.
Aus dem hohlen finstern Tor
Dring ein buntes Gewimmel hervor.
Jeder sonnt sich heute so gern.
Sie feiern die Auferstehung des Herrn,
Denn sie sind selber auferstanden,
Aus niedriger Häuser dumpfenGemächern,
Aus Handwerks- und Gewerbes Banden,
Aus dem Druck von Giebeln und Dächern,
Aus Straßen quetschender Enge,
Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht
Sind sie alle ans Licht gebracht.

Sieh nur sieh! wie behend sich die Menge
Durch die Gärten und Felder zerschlägt,
Wie der Fluss, in Breit‘ und Länge,
So manchen lustigen Nachen bewegt,
Und, bis zum Sinken überladen
Entfernt sich dieser letzte Kahn.
Selbst von des Berges fernen Pfaden
Blinken uns farbige Kleider an.
Ich höre schon des Dorfs Getümmel,
Hier ist des Volkes wahrer Himmel,
Zufrieden jauchzet gross und klein:
Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein.

Liebe Akenerinnen und Akener, liebe Bürgerinnen und Bürger der Ortschaften,
das Osterfest und der Frühlingsanfang fallen in diesem Jahr fast zeitlich zusammen. So wie das Osterfest für die Auferste-
hung und neues Leben steht, so steht auch der Frühling im Zeichen des Erwachens der Natur. Die Religion betrachtet die
Auferstehung als Sieg über den Tod und verbindet damit die Hoffnung auf neues Leben und Erlösung. Mit der Kraft des
Frühlings befreit sich die Natur aus dem Winterschlaf und läutet neues Leben ein. Ein Neuanfang, der in vielen verschiede-
nen Kulturen und Traditionen für Hoffnung, Erlösung und den Beginn neuer Möglichkeiten steht.

Als Bürgermeister unserer malerischen Schifffahrtsstadt mit ihren wunderbaren Ortschaften möchte ich Ihnen allen mei-
nen herzlichen Gruß zum Frühlingsanfang übermitteln. Möge diese Jahreszeit Ihnen neue Energie und Inspiration bringen,
um Ihre Träume zu verwirklichen und Ihre Ziele zu erreichen.

Der Frühling erinnert uns daran, die Schönheit und Einzigartigkeit unserer Region zu schätzen. Noch vor wenigen Monaten
rückte die Elbe mit aller Kraft der Natur bis an die Deiche unserer Gemeinde und nun fließt sie wieder majestätisch anmu-
tend in ihrem Flussbett. Die grünen Ufer laden aufs Neue Angler, Radler, Kanuten oder Naturliebhaber zum Verweilen ein
– zumindest da, wo wir es noch dürfen. Eine Wanderung entlang der Wege ist vielerorts aber noch immer möglich und so
möchte ich Sie ganz im Sinne von Johann Wolfgang von Goethe zu einem „Osterspaziergang“ durch unsere Biosphäre und
Flusslandschaft Mittelelbe einladen.

Lassen Sie uns die Schönheit der Natur, die uns umgibt, erleben und die positive Energie der Jahreszeiten spüren. Gemein-
sam können wir diese besondere Zeit genießen und gestärkt in die Zukunft blicken.

Die Osterzeit ist auch eine ganz besondere Zeit für unsere Kleinsten, die voller Freude und Aufregung vom Osterhasen be-
richten. Die Suche nach Ostereiern, das Basteln von Osterdekorationen oder das Osterfeuer in Gemeinschaft zu erleben –
all das sind wunderbare Traditionen, die nicht nur unsere Kinder erfreuen.

Lassen Sie uns diese besondere Zeit nutzen, um die Verbundenheit untereinander zu stärken und die Freude am Leben zu
feiern.

Ich wunsche Ihnen und Euch einen wundervollen Start in den Fruhling, 
frohe Ostern, voller Lachen, Liebe und unvergesslicher Momente und 

den Kleinsten maximale Erfolge beim Ostereiersuchen!
Bleiben Sie gesund und Ihrer Stadt gewogen

Ihr
Jan-Hendrik Bahn



- 4 -3. Ausgabe des Jahres 2024

Bürgermeistertelegramm

Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“
Bewilligung für das Fördergebiet „Aken - Erweiterte Altstadt“ liegt vor!
Mit positivem Bescheid vom 14. Dezember 2023 hat das Lan-
desverwaltungsamt die von der Stadtverwaltung beantragten
Fördermittel für das Programmjahr 2023 im Städtebauförde-
rungsprogramm „Lebendige Zentren“ bewilligt.
Die Stadt Aken (Elbe) erhält vom Bund und Land für das
Programmjahr 2023 Städtebauförderungsmittel i.H.v.
486.780 Euro, um die städtebauliche Gesamtmaßnahme
„Aken – Erweiterte Altstadt“ fortzuführen. Die Mittel set-
zen sich aus 324.520 Euro Bundes- und Landesanteil sowie
162.260 Euro Eigenanteil der Stadt zusammen.
Die Stadtverwaltung freut sich, dass die umfangreichen Ar-
beiten zur Fördermittelgewinnung für die baulichen Maßnah-
men in der erweiterten Altstadt Früchte getragen haben.
Die Städtebauförderungsmittel werden zweckgebunden für
die Umstellung der Straßenbeleuchtung in der Altstadt auf
moderne LED-Technik und für die Instandsetzung sowie Mo-
dernisierung der „KiTa Borstel“ (Altbau) eingesetzt.

An dieser Stelle gilt unser Dank allen, die an der Vorbereitung
und Einreichung des Förderantrags beteiligt waren. Ihre har-
te Arbeit und ihr Engagement haben dazu beigetragen, dass
die Stadt Aken (Elbe) diese Mittel erhalten hat.

Himmelreichstraße ist fertiggestellt
Am 28.02.2024 wurde die Himmelreichstraße vom Bauunter-
nehmen und vomBaufachplaner an die Stadt Aken (Elbe) über-
geben. Mit dem feierlichen Durchschneiden des Bandes wurde
nun der letzte Abschnitt der Himmelreichstraße umgesetzt.

Der 4. und letzte Bauabschnitt der Himmelreichstraße wur-
de baulich bereits im Dezember 2023 beendet. Der gesamte
Straßenausbau der Himmelreichstraße ging über einen Zeit-
raum von fünf Jahren, von Anfang 2019 bis Ende 2023. Es ist
ein weiterer Meilenstein, der nicht nur die Verbesserung der
Verkehrsinfrastruktur symbolisiert, sondern auch einen be-
deutenden Schritt in Richtung der Erhaltung und Aufwertung
unseres historischen Stadtkerns und der Altstadtsanierung
darstellt.

Fördermittelbedingt war nur eine abschnittsweise Umset-
zung der gesamten Straße mit einer Länge von über 500 m
möglich. Sie war somit eine der größeren innerstädtischen
Baumaßnahmen der Stadt Aken (Elbe). Der finale Bauab-
schnitt erstreckt sich dabei von der Einmündung zur Des-

sauer Straße bis zum Kreuzungsbereich Bärstraße über eine
Länge von 112 m.
Der grundhafte Ausbau der Fahrbahn ist mit einer Breite von
5,50 m aus Asphalt einschließlich Bordrinne und einen Ge-
samtaufbau inkl. Schottertragschicht und Frostschutzschicht
über die gesamte Himmelreichstraße ausgeführt. Der Geh-
weg wurde in Betonsteinpflaster ausgebaut. Zusätzlich ent-
standen einzelne Baumstandorte mit Baumscheiben. Die
Parkflächen für PKWs wurden in Längsaufstellung neben der
Fahrbahn hergestellt, um eine möglichst hohe Zahl an Stell-
plätzen für die Anwohner anzubieten. Die Entwässerung er-
folgt über den neuverlegten Regenwasserkanal, der über die
gesamte Länge eingebaut wurde. Dieser besteht aus Beton-
rohren mit einer Nennweite DN 300. An den Regenwasserka-
nal wurden insgesamt 36 Straßenabläufe und 76 Haushalte
angeschlossen, um die Entwässerung zu gewährleisten.

Die Finanzierung der Himmelreichstraße wurde aus Eigen-
mitteln und vor allem durch die Förderprogramme „STARK
5“, „Stadtumbau Ost“ und letztendlich über „Lebendige Zen-
tren“ finanziert. Ohne Finanzierung durch Förderprogramme
wäre diese Baumaßnahme nicht möglich gewesen. Die Bau-
und Planungskosten sowie alle Nebenkosten und Gebühren
beliefen sich beim 4. Bauabschnitt auf ca. 600.000,00 EUR.
Die gesamte Baumaßnahme hat Kosten in Höhe von ca.
2.100.000,00 EUR verursacht.
Es war ein langer Weg und wir möchten allen danken, die an
der Planung, Gestaltung und Umsetzung dieses Projekts be-
teiligt waren. Ihr Engagement und ihre harte Arbeit haben es
möglich gemacht, dass die Straße eine Fertigstellung finden
konnte. Ein besonderer Dank gilt auch allen Anwohnerinnen
und Anwohnern, die Geduld und Verständnis während der
Bauarbeiten gezeigt haben.
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Kommunalaufsichtliche Entscheidung zum Haushalt 2024 positiv
Der im Dezember 2023 vom Stadtrat beschlossene Haus-
halt wurde von der Stadtverwaltung der Kommunalaufsicht
zur Prüfung vorgelegt. Im Zuge der Prüfung führten am
12.02.2024 der Kämmerer der Stadt Aken (Elbe) Daniel Nau-
endorf und der Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn in der Land-
kreisverwaltung bei der Kommunalaufsicht ein Gespräch zu
den Fragestellungen der Kommunalaufsicht. Alle Punkte, die

von der Kommunalaufsicht hinterfragt wurden, konnten eine
Antwort finden. Mit großer Freude hat die Stadtverwaltung
die positive Haushaltsverfügung der Kommunalaufsicht am
21.02.2024 erhalten. Somit ist mit der Veröffentlichung der
Haushaltssatzung im Amtsblatt der Haushaltsplan für das
Jahr 2024 gültig und die vorläufige Haushaltsführung been-
det.

Enthüllung des neuen Gedenksteins für Carl Andreas Naumann in Kleinzerbst
Am 18.02.204 wurde in der Ortschaft Kleinzerbst der neue
Gedenkstein zu Ehren Carl Andreas Naumann enthüllt.
Carl Andreas Naumann, geboren am 14. Mai 1786 in Klein-
zerbst und verstorben am 15. März 1854, war ein heraus-
ragender Ornithologe, Jäger und Naturforscher seiner Zeit.
Seine Leidenschaft für die Vogelwelt und seine akribischen
Beobachtungen trugen maßgeblich zum Verständnis und zur
Dokumentation der Vogelarten bei. Sein bekanntestes Werk
„Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas“ ist auch heute
noch eine bedeutende Referenz in der Ornithologie.
Die Enthüllungsveranstaltung fand auf dem Friedhof der
Ortschaft Kleinzerbst statt. Im Beisein des Bürgermeisters
Jan-Hendrik Bahn, den Mitgliedern des Ortschaftsrats (Klaus-
Dieter Kittel, Thomas Schönlebe, Ute Krause, Claudia Geilke),
Mitgliedern der Akener Ornithologen sowie des Ornithologi-
schen Vereins „Johann Friedrich Naumann“ aus Köthen (OVC)
mit ihrem Vorsitzenden Andreas Rößler sowie vielen interes-
sierten Bürgern wurde der Gedenkstein mit einer Rede des
Ortsbürgermeisters offiziell enthüllt.
In seinen Ausführungen betonte Ortsbürgermeister Thomas
Schönlebe die Bedeutung von Carl Andreas Naumann für
die Ornithologie und die lokale Gemeinde. Naumann, der im
19. Jahrhundert lebte, trug maßgeblich zum Verständnis und
zur Dokumentation der Vogelwelt bei und ist bis heute eine
inspirierende Figur für Naturforscher und Vogelliebhaber
weltweit.
Die Enthüllung dieses Gedenksteins, welcher vom talentierten
Steinmetz René Gaedke gemeißelt wurde, ist nicht nur eine
Hommage an Naumanns Erbe, sondern auch ein Zeichen für

die Wertschätzung der Gemeinde für ihre Geschichte und die
bedeutenden Persönlichkeiten, die sie geprägt haben. Ute
Krause, stellvertretende Ortsbürgermeisterin, bedankte sich
im Namen der Ortschaft bei der Stadt Aken (Elbe) für die finan-
zielle Unterstützung in Form der jährlichen Umlage, die den
Gedenkstein aus schwarzemMarmor finanzierbar machte.

Schändung der „Weltkugel“ mit verfassungsfeindlichen
Symbolen
Am 15. Februar 2024 wurde durch einen Hinweis aus der Leh-
rerschaft der „Sekundarschule amBurgtor Aken (Elbe)“ festge-
stellt, dass das Weltkriegsdenkmal am Bismarckplatz in Aken
(Elbe) mit verfassungsfeindlichen Symbolen geschändet wur-
de. An der Weltkugel wurden zudem Inschriften mit schwar-
zer Farbe beschmiert. Erst vor wenigen Jahren wurde das
Denkmal von einem Künstler gemeinsam mit Schüler:innen
der Sekundarschule neu gestaltet. Der Sachschaden beläuft
sich auf mehrere Hundert Euro.

Diese Handlungen sind nicht nur ein Angriff auf die Wer-
te unserer Demokratie, sie sind zudem widerwärtig und
respektlos!

Der Vorfall wurde zur Anzeige gebracht und reiht sich in eine
Serie von Sachbeschädigungen mit verfassungsfeindlichen
Hintergründen, die seit Jahresbeginn in Aken (Elbe) zu ver-
zeichnen sind. Die Ordnungsbehörde der Stadt arbeitet in die-
sem Zusammenhang engmit der Polizei und dem Staatsschutz
zusammen, umweitere Taten zu verhindern und die Täter aus-
findig zu machen. Diesbezüglich werden die Kontrolltätigkeit
des Ordnungsamtes und der Polizei verstärkt. Auch die Video-
überwachung einzelner städtischer Objekte wird überprüft.
Die Prinzipien der Demokratie und des gegenseitigen Respekts
sind essenziell für unser Zusammenleben und dürfen von
Hass, Hetze und Fanatismus nicht untergraben werden.

Jegliche Form von Antisemitismus und Rassenhass hat in
unserer Stadt keinen Platz!“.
Sofort nach der Feststellung wurden die verfassungsfeindli-
chen Schmierereien abgedeckt. Am darauffolgenden Freitag-
vormittag konnte das Denkmal durch den Künstler Steffen
Rogge wiederhergestellt werden.
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Auftakt des Feuerwehrjubiläums „150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Aken (Elbe)“ - Sonderausstellung in der Marienkirche
Auf eine 150-jährige Tradition können die Kamerad:innen
der Freiwilligen Feuerwehr Aken (Elbe) mittlerweile zurück-
blicken. Man kann nur mutmaßen, warum die Mitglieder des
Akener Männerturnvereins „Frisch Auf“ einenMontag, genau-
er gesagt den 04. Mai 1874, als Gründungstag für die Freiwilli-
ge Feuerwehr Aken (Elbe) wählten. Fest steht allemal, dass sie
mit der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr den Grundstein
für eine sicherere Heimatstadt legten.
Heute, fast 150 Jahre später, können die Kamerad:innen auf
hunderte, wenn nicht sogar tausende, Hilfeleistungs- und
Rettungseinsätze zurückblicken.

Einen geschichtlichen Einblick auf das Geleistete und auf die
eingesetzte Lösch-, Sicherheits- und Bergetechnik können
alle Interessierten derzeit in der Marienkirche erhaschen.
In mühevoller Handarbeit wurden historische Exponate aus
allen Ecken und Enden der Feuerwehrgerätehäuser zusam-
mengetragen und mit privaten Exponaten ergänzt. Dabei
herausgekommen ist eine vielschichtige und kurzweilige Aus-
stellung, die für Jung und Alt gleichermaßen konzipiert wurde.
Zu sehen sind neben historischen Fahrzeugen und Pumpen-
technik, Dienstuniformen, Sicherheitsausrüstung sowie nach-
gestellte Rettungsszenarien.

Unser großer Dank gilt an dieser Stelle allen Kamerad:innen,
die mit viel Liebe zum Detail diese Ausstellung zu einem Er-
lebnis gemacht haben, welches dem Auftakt des Jubiläums-
jahres „150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Aken (Elbe)“ überaus
gerecht wird.

Die Ausstellung „150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Aken (Elbe)“
ist an allen Wochenenden im März 2024 für Besucher ge-
öffnet. Darüber hinaus können sich interessierte Gruppen
direkt an die Wehrleitung wenden und Sondertermine ver-
einbaren. Die Kontaktdaten sowie die genauen Öffnungszei-
ten entnehmen Sie bitte der Anzeige in der aktuellen Ausgabe
des Amtsblattes der Stadt Aken (Elbe) in der Rubrik „Veran-
staltungen“ (Seite 17).
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Amtliche Bekanntmachungen

Haushaltssatzung der Stadt Aken (Elbe) für das Haushaltsjahr 2024
Aufgrund der §§ 5.45 Abs. 2 Ziff. 4 und § 100 Kommunalverfas-
sungsgesetzes vom17.06.2014 (GVBl. LSAS. 288) in Verbindung
mit der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des
Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsge-
meinden im Land Sachsen – Anhalt nach den Grundsätzen der
doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung –
KomHVO), vom 16.12.2015 (GVBl. LSA S. 636) beschloss der
Stadtrat am 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die Erfül-
lung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich anfallenden
Erträge und Aufwendungen sowie der eingehenden Einzah-
lungen und der zu leistenden Auszahlungen und notwendi-
gen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgesetzt

1. in dem Gesamtergebnisplan (ohne interne Leistungsver-
rechnung) mit
dem Gesamtbetrag der Erträge von 15.730.800 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 16.128.800 €
Saldo Gesamtergebnisplan - 398.000 €

2. in dem Gesamtfinanzplan mit
den Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit von 13.421.900 €
den Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit von 13.376.700 €
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
von 10.587.800 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
von 10.587.800 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
von 0 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
von 0 €
Saldo Finanzplan 45.200 €

§ 2
Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haus-
haltsjahr 2024 für Investitionsauszahlungen vorgesehen ist,
wird auf 0 €
festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der
zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jah-
ren erforderlich ist, wird auf 126.000,00 €
festgesetzt.

§ 4
Liquiditätskredite
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushalts-
jahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in An-
spruch genommen werden darf, wird auf 4.225.000 €
festgesetzt.

§ 5
Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das
Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 450 v. H.
für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 422 v. H.

2. Gewerbesteuer 375 v. H.
§ 6
Haushaltssicherungskonzept
Gemäß § 100 Abs. 5 KVG LSA muss die Stadt ein Haushalts-
sicherungskonzept (HSK) aufstellen.
Das HSK 2023 wird in 2024 fortgeführt.

§ 7
Erheblichkeitsgrenzen
(1) Der Bürgermeister entscheidet über über- und außerplan-
mäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 105 Abs.
1 KVG LSA bis zu einer Wertgrenze von 10.000 € im Einzelfall.
(2) Der Haushalts- und Finanzausschuss entscheidet über
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszah-
lungen nach § 105 Abs. 1 KVG LSA bis zu einer Wertgrenze
von 25.000 € im Einzelfall.
(3) Der Hauptausschuss entscheidet über über- und außer-
planmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 105
Abs. 1 KVG LSA bis zu einer Wertgrenze von 50.000 € im Ein-
zelfall.
(4) Die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwen-
dungen und Auszahlungen nach § 105 Abs. 1 KVG LSA bis zu
einer Höhe von 50,00 € je Konto bedarf wegen Geringfügig-
keit nicht der Schriftform.

Aken (Elbe), 13.03.2024

Jan-Hendrik Bahn
Bürgermeister der Stadt Aken (Elbe)

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Aken für das Wirtschaftsjahr 2024
Der Wirtschaftsplan wurde nach dem § 16 Abs. 1 des Geset-
zes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen
- Anhalt (EigBG) vom 24.03.1997 zuletzt geändert durch Ar-
tikel 6 des Gesetzes vom 22.06.2018 (GVBl. LSA S.166,179)
in Verbindung mit § 121 Abs. 1 Nr. 3 des Kommunalverfas-
sungsgesetzes des Landes Sachsen – Anhalt (KVG LSA vom
17.06.2014, GVBl. LSA S.288) in der zurzeit geltenden Fassung
aufgestellt. Der Stadtrat der Stadt Aken (Elbe) bestätigte die-
sen Wirtschaftsplan in seiner Sitzung am 30.11.2023.

Erfolgsplan
Erträge 2.185.150,00 €
Aufwendungen 2.162.800,00 €
Jahresüberschuss 22.350,00 €

Vermögensplan
Einnahmen 231.550,00 €
Ausgaben 234.100,00 €
Kreditaufnahme 70.000,00 €
Verpflichtungsermächtigungen bestehen nicht.
Kassenkredite werden in Höhe von 500.000,00 € festgesetzt

Aken (Elbe) 13.03.2024

Jan-Hendrik Bahn
Bürgermeister der Stadt Aken (Elbe)
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Aken (Elbe) 2024, des Wirtschaftsplanes
des Eigenbetriebs Stadtwerke Aken 2024 sowie des Beteiligungsberichtes zum Haushaltsjahr 2024
„Die vorstehende Haushaltssatzung 2024 wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Die nach § 110 Abs. 2 des Kommunal-
verfassungsgesetzes des Landes Sachsen – Anhalt (KVG LSA)
in der zurzeit geltenden Fassung erforderliche Genehmigung
ist durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld am 21.02.2024 un-
ter dem Aktenzeichen 30/15 21 10-005-2024/Po erteilt wor-
den. Im Übrigen wurde der Beschluss über die Haushaltssat-
zung nicht beanstandet. Die Haushaltssatzung 2024 hängt im
Schaukasten der Stadt am Rathaus, Markt 11, aus. Gemäß
§ 102 Abs. 2 KVG LSA liegen derHaushaltsplan 2024mit seinen
Anlagen sowie der Beteiligungsbericht 2024 vom 13.03.2024
bis 20.03.2024 im Zimmer 15 des Rathauses, Markt 11, 06385

Aken (Elbe), öffentlich aus. Er kann von Montag bis Donners-
tag von 9.00 bis 12.00 Uhr und donnerstags zusätzlich von
13.00 bis 18.00 Uhr eingesehen werden.“

Aken (Elbe), 13.03.2024

Jan-Hendrik Bahn
Bürgermeister der Stadt Aken (Elbe)

Öffentliche Bekanntmachung

Der Stadtrat der Stadt Aken (Elbe) führt

am Donnerstag, dem 21.03.2024, 19:00 Uhr,
im Saal des Schützenhauses, Schützenplatz 2,

seine 41. Sitzung durch.

Tagesordnung:
A Öffentliche Sitzung
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmä-

ßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesord-

nung und Feststellung der Tagesordnung – öffentlicher
Teil

3. Entscheidung über Einwendungen zu den Niederschrif-
ten der 39. Sitzung vom 30.11.2023 und der 40. Sitzung
vom 07.12.2023 sowie Entscheidung über die Nieder-
schriften – öffentlicher Teil

4. Bericht des Vorsitzenden des Stadtrates und Bekannt-
gabe amtlicher Mitteilungen

5. Bericht der Vorsitzenden der Ausschüsse
6. Bericht des Bürgermeisters als Vorsitzender von Aus-

schüssen und über wichtige Angelegenheiten der Stadt
sowie Eilentscheidungen

7. Einwohnerfragestunde
8. Behandlung der Tagesordnungspunkte in öffentlicher

Sitzung
8.1 Jahresabschluss 2017 der Stadt Aken (Elbe)
8.2 Kalkulation der Friedhofsgebühren für den städtischen

Friedhof Aken (Elbe) auf der Grundlage des Kommunal-
abgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt für den
Zeitraum von 2024 - 2026

8.3 8. Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensat-
zung der Stadt Aken (Elbe)

8.4 Satzung der Stadt Aken (Elbe) zur Teilaufhebung der
Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungs-
gebietes „Altstadt-Aken“ für das Gebiet der „Grundstü-
cke an der Himmelreichstraße zwischen Kirchstraße im
Süden und Dessauer Straße im Norden“ (4. Sanierungs-
aufhebungssatzung)

8.5 Festlegung der Höhe der Entschädigung für die Inhaber
von Wahlehrenämtern für die Kommunalwahlen 2024

9. Anfragen und Anregungen

B Nichtöffentliche Sitzung
10. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesord-

nung und Feststellung der Tagesordnung – nichtöffent-
licher Teil

11. Entscheidung über Einwendungen zu den Niederschrif-
ten der 39. Sitzung vom 30.11.2023 und der 40. Sitzung
vom 07.12.2023 sowie Entscheidung über die Nieder-
schriften – nichtöffentlicher Teil

12. Behandlung der Tagesordnungspunkte in nichtöffent-
licher Sitzung

12.1 Grunderwerb im Rahmen der Hochwasserschadensbe-
seitigung

12.2 Grunderwerb im Rahmen der Hochwasserschadensbe-
seitigung

12.3 Verkauf eines bebauten Grundstückes
12.4 Vergabe der Bauleistung

Stadt Aken (Elbe), Hochwasserschaden 2013, EM 59 –
Ersatzneubau Haus II Kita „Borstel“, Los 330 – Freianla-
gen 3.BA, Vergabe-Nr.: 049-2023

12.5 Vergabe der Bauleistung
Bau eines Löschwasserteiches nach DIN 14210 in der
Ortschaft Kleinzerbst, Vergabe-Nr.: 006-2024

13. Anfragen und Anregungen nichtöffentlicher Art
14. Schließung der Sitzung

gez. Michael Kiel
Vorsitzender des Stadtrates der Stadt Aken (Elbe)
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Wahlbekanntmachung des Stadtwahlleiters zur Kommunalwahl am 09. Juni 2024

Öffentliche Bekanntmachung
Ladung zur Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft (TG) des Flurbereinigungsverfahrens Susigke
vom 22.02.2024

Gemäß § 4 Abs. 4 Kommunalwahlordnung LSA gebe ich hier-
mit die Zusammensetzung des Stadtwahlausschusses der
Stadt Aken (Elbe) für die Kommunalwahl am 09. Juni 2024
bekannt:

Vorsitzender Stellvertreterin
Zelinka, Michael Wendler, Kim

Beisitzer Stellv. Beisitzer
Bauer, Mirko Fuchs, Claudia
Korn, Kathrin Worms, Kirsten
Rupietta, Max Licht, Birgit
Doege, Ronald Korn, Hannes
Die Sitzungen des Stadtwahlausschusses finden in öffentli-
cher Sitzung zu folgenden Terminen im Sitzungssaal des Rat-
hauses, Markt 11, statt:

1. Sitzung Dienstag, 04. April 2024, 18.00 Uhr
Entscheidung über die Zulassung der Wahlvor-
schläge und Wahlvorschlagsverbindungen

2. Sitzung Dienstag, 11. Juni 2024, 18.00 Uhr
Feststellung der Wahlergebnisse

Die Tagesordnungen werden im Schaukasten am Rathaus,
Markt 11, öffentlich bekannt gegeben. Bei Bedarf werden wei-
tere Sitzungen des Stadtwahlausschusses einberufen.
Jedermann hat zu den Sitzungen Zutritt.
Postalische Anschrift der Dienststelle des Stadtwahlleiters:

Stadt Aken (Elbe)
Markt 11
06385 Aken (Elbe)

Telefon: (034909) 80413 oder 80463
Fax: (034909) 80412
E-Mail: wahlen@aken.de

Michael Zelinka
Stadtwahlleiter

Flurbereinigungsverfahren: Susigke
Landkreis: Anhalt-Bitterfeld
Verfahrens-Nr.: AB 3419

Ladung
Die Flurbereinigungsbehörde hat mit Beschluss vom
19.12.2023 das Flurbereinigungsverfahren Susigke angeord-
net. Der Beschluss ist unanfechtbar.Mit demFlurbereinigungs-
beschluss ist gemäß § 16 Flurbereinigungsbesetz (FlurbG) die
Teilnehmergemeinschaft des Flurbereinigungsverfahrens Sus-
igke als Körperschaft des öffentlichen Rechts entstanden.
Die Teilnehmergemeinschaft setzt sich aus den Eigentümern
und den Erbbauberechtigten der zum Verfahrensgebiet ge-
hörenden Grundstücke, sowie den Inhabern von selbständi-
gem Eigentum an Gebäuden und Anlagen auf diesen Grund-
stücken zusammen. Nach §§ 21 ff FlurbG ist der Vorstand der
jeweiligen Teilnehmergemeinschaft zu wählen.
Die Teilnehmerversammlung zur Wahl des Vorstandes für
das Flurbereinigungsverfahren Susigke findet am

Mittwoch, den 03.04.2024 um 18.00 Uhr
Im Vereinshaus „Zur Friedenseiche“, Lindenstr. 49

In 06385 Aken / OT Susigke

statt. Hiermit wird zu dieser Teilnehmerversammlung gela-
den.

Erläuterungen
Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemein-
schaft und vertritt diese nach innen und nach außen. Er soll
das Vertrauen der Teilnehmer besitzen. Es liegt daher im In-
teresse aller Teilnehmer, sich an der Wahl des Vorstandes zu
beteiligen.
Wahlberechtigt sind nur die Teilnehmer am Flurbereinigungs-
verfahren. Jeder Teilnehmer hat eine Stimme. Gemeinschaft-
liche Eigentümer gelten als ein Teilnehmer.
Eine Bevollmächtigung für die Wahl ist möglich. Bevollmäch-
tigte haben sich im Wahltermin durch eine schriftliche Voll-
macht auszuweisen. Es ist zu beachten, dass nach § 21 Abs. 3
FlurbG imWahltermin jeder Teilnehmer oder Bevollmächtigte

nur eine Stimme hat, auch wenn er mehrere Teilnehmer ver-
tritt. Zweckmäßig ist daher die Bevollmächtigung einer Per-
son, die selbst nicht als Teilnehmer stimmberechtigt ist und
nicht schon von anderen Teilnehmern bevollmächtigt wurde.
Die Mitglieder des Vorstandes wirken ehrenamtlich für die
Dauer des Flurbereinigungsverfahrens. In den Vorstand wähl-
bar sind auch Personen, die nicht Teilnehmer am Verfahren
sind, beispielsweise Pächter oder Bewirtschafter, Bedienstete
der Kommunalverwaltung und/oder Träger von Ehrenämtern.
Die Zahl der Mitglieder des zu wählenden Vorstandes wird
durch die Flurbereinigungsbehörde auf drei festgesetzt. Für
jedes Vorstandsmitglied ist ein Stellvertreter zu wählen. Der
Vorstand wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und des-
sen Stellvertreter.
Wahlvorschläge können bis zum 22.03.2024 im Amt für Land-
wirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt eingereicht
oder im Wahltermin vorgebracht werden. Bei Rückfragen
steht Ihnen seitens des Amtes Frau Näther (0340/6506 - 461)
als Ansprechpartner zur Verfügung.

Im Auftrag

gez. Näther DS

Zusätzliche Informationen
Weitere Informationen zum Stand des Flurbereinigungsver-
fahrens können im Internet unter
https://alff.sachsen-anhalt.de/alff-anhalt/flurneuordnung/
verfahren-im-landkreis-anhalt-bitterfeld/f-susigke/
eingesehen werden.

Datenschutzrechtliche Hinweise
Aufgrund unseres gesetzlichen Auftrages nach dem Land-
wirtschaftsanpassungsgesetz/Flurbereinigungsgesetz ver-
arbeiten wir im vorliegenden Verfahren personenbezogene
Daten nach Maßgabe der Datenschutzgrundverordnung.
Weitergehende Informationen finden Sie unter:
https://alff.sachsen-anhalt.de/alff-anhalt/datenschutz/
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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung Dessau-Roßlau, 06.02.2024
und Forsten (ALFF) Anhalt
Kühnauer Str. 161
06846 Dessau-Roßlau

Bodenordnungsverfahren Gödnitz
Verf.-Nr.: 614 40-AZE-09/95
Landkreis: Anhalt-Bitterfeld

Öffentliche Bekanntmachung Überleitungsbestimmungen
zum Übergang von Besitz und Nutzung
im Bodenordnungsverfahren Gödnitz, Landkreis Anhalt-Bitterfeld
gemäß § 63 Abs. 2 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAn-
pG) i. V. m. § 62 Abs.2 und § 66 Abs. 1 und 2 Flurbereinigungs-
gesetz (FlurbG)
zur Ausführungsanordnung vom 17.04.2023

Inhalt:
1. Allgemeine Bestimmungen
2. Übergang der Landabfindungen
3. Beregnungsbrunnen, artesische Brunnen und Schächte
4. Bauliche Anlagen, Weideschuppen, Tränkanlagen, Ein-

friedungen, Mieten usw.
5. Übernahme sonstiger Grundstücksbestandteile
6. Düngezustand
7. Ordnung der Pachtverträge und des Nießbrauchs
8. Besondere Hinweise
9. Rechtsnachfolge
10. Zwangsverfahren
11. Rechtsbehelfsbelehrung

1. Allgemeine Bestimmungen
Diese Bestimmungen regeln den tatsächlichen Besitz- und
Nutzungsübergang an den neuen landwirtschaftlich be-
wirtschafteten Grundstücken des Bodenordnungsgebie-
tes Gödnitz. Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft wur-
de hierzu gehört und hat den Bestimmungen zugestimmt.

Diese Bestimmungen können - soweit sie nicht auf Geset-
zesvorschriften beruhen oder bestimmte Fristen für die Ein-
reichung von Anträgen an das ALFF Anhalt angehen - durch
abweichende Vereinbarungen unter den Beteiligten,
namentlich zwischen Planempfänger und Vorbesitzern,
ersetzt werden. Eine diesbezügliche andere Regelung wird
vom ALFF nicht beaufsichtigt.
Die jeweils geltenden Regelungen der Agrarförderung
sind zu beachten.
Das ALFF kann in begründeten Fällen von Amts wegen Aus-
nahmen von den Bestimmungen anordnen, insbesondere
die darin festgesetzten Fristen ändern.

2. Übergang der Landabfindungen
a) Der Vorbesitzer hat die Flächen, die einem anderen zu-

gewiesen werden, in ordnungsgemäßem Zustand zu
übergeben. Die neuen Besitzer treten in den Besitz ih-
rer Landabfindungen ein, sobald die darauf stehenden
Früchte der früheren Besitzer abgefahren sind. Als spä-
tester Zeitpunkt für die Übergabe der mit Früchten be-
standenen oder stillgelegten Flächen bzw. der Räumung
der Flächen werden folgende Tage bestimmt:

l. für Getreide / Raps 01.10.2024
ll. für die restlichen Ackerflächen 15.11.2024

(Rüben, Kartoffeln, Mais,
Futterzwischenfrüchte)

lll. für Grünland 01.10.2024
IV. aus der Bewirtschaftung

genommene Flächen 01.10.2024

Die Aberntung der Grundstücke muss am Vorabend des
Übergabetages beendet sein, wobei Rübenblatt in ge-
häckseltem oder flächenmäßig ausgebreitetem Zustand
als geräumt gilt.
Flächen, die mit Getreide bestanden waren, sind als Stop-
pelfeld ordnungsgemäß zu übergeben. Bisher stillgelegte
Flächen sind nach Durchführen der Mindesttätigkeit ab
dem 01.10.2024 zu übergeben.
An dem darauffolgenden Tage kann der Empfänger der
Flächen mit deren Bestellungen beginnen.
Die Ernte von Obstbäumen und Beerensträuchern
steht dem bisher Berechtigten zu. Sie ist bis spätestens
15.11.2024 einzuholen.

b) Der bisherige Besitzer hat hinsichtlich der Nutzung der
Flächen folgende Bestimmungen einzuhalten:
1. Er darf keinen Mutterboden von diesen Flächen ab-

fahren. Erfolgt es trotzdem, so hat er dem Empfänger
der Flächen den entstehenden Schaden zu ersetzen.

2. Bäume, Hecken und sonstige Naturanlagen sind
grundsätzlich im alten Bestand zu erhalten, auch
soweit sie nicht nach den Bestimmungen des Natur-
schutzgesetzes unter Schutz gestellt sind

c) Der neue Besitzer kann die zugewiesenen Flächen ab
Übergabestichtag uneingeschränkt nutzen.
1. Die noch nicht abgeräumten Reste der Pflanzen ge-

hen auf ihn über oder können nach Rücksprache mit
dem ALFF Anhalt auf Kosten des Vorbesitzers fortge-
schafft werden.

2. Holzungen, Feldgehölze, einzelnstehende Bäume,
Hecken und Sträucher, deren Erhaltung aus Grün-
den des Naturschutzes und der Landschaftspflege
oder aus anderen Gründen geboten ist, hat der Emp-
fänger der Landabfindung zu übernehmen.

3. Bei Auftritt oder Verdacht auf ungewöhnliche Um-
stände, wie Nematoden, starker Verunkrautungen
usw. ist das ALFF Anhalt unverzüglich, spätestens
aber zum 31.12.2024 zu informieren.

3. Beregnungsbrunnen, artesische Brunnen und Schächte
Vorhandene Brunnen und Schächte hat der Empfänger der
Landabfindung entschädigungslos zu übernehmen.

4. Bauliche Anlagen, Weideschuppen, Tränkanlagen, Ein-
friedungen, Mieten usw.
1. Sollen bauliche Anlagen, Weideschuppen, Tränkanlagen,

Einfriedungen usw. nicht auf den Empfänger überge-
hen, müssen diese bis zum Übergabestichtag 01.10.2024
durch den Vorbesitzer entfernt werden. Andernfalls ge-
hen sie entschädigungslos auf den Zuteilungsempfänger
über oder werden auf Kosten des Vorbesitzers entfernt.

2. Für das Umsetzen von Zäunen wird keine Entschädigung
gewährt.

3. Auf den Grundstücken angefahrene Mist-, Erd- bzw.
Schutthaufen sowie Silagemieten müssen bis zum Über-
gabestichtag 01.10.2024 vom Vorbesitzer abgefahren
werden.



3. Ausgabe des Jahres 2024- 11 -

5. Übernahme sonstiger Grundstücksbestandteile
Bodendenkmale und Landschaftsbestandteile, die aus Grün-
den des Denkmalschutzes, des Naturschutzes, der Land-
schaftspflege oder aus anderen Gründen zu erhalten sind,
haben die Empfänger der Landabfindung zu übernehmen.
Die Übernahmeverpflichtung beruht auf § 50 Abs. 1 FlurbG.
Sie dürfen weder beeinträchtigt, beschädigt noch beseitigt
werden. Die hierfür geltenden Schutzbestimmungen bleiben
unberührt.

6. Düngezustand
Für bereits ausgebrachten Dünger wird keine Entschädigung
gewährt. Die Ausbringung von Gülle, Klärschlamm oder Dün-
ger auf abzugebenden Flächen nach der Aberntung bzw. dem
letzten Schnitt durch den bisherigen Bewirtschafter ist unter-
sagt.

7. Ordnung der Pachtverträge und des Nießbrauchs
Bestehende Nießbrauch- und Pachtverhältnisse werden
durch das Bodenordnungsverfahren nicht aufgehoben. Je-
doch gehen die Nutzungs- und Pachtansprüche des Nieß-
brauchberechtigten bzw. Pächters von den alten Flurstücken
auf die Abfindungsflächen über.
Auf dieser Grundlage sind die Pachtverhältnisse zwischen
dem Pächter und dem Verpächter zu regeln.
Einigen sich beide nicht, so entscheidet das ALFF Anhalt nach
Maßgabe der §§ 69, 70, 71 FlurbG.

8. Besondere Hinweise
Ferner werden die Nutzungsberechtigten darauf hingewie-
sen, dass
1. die bei der Vermessung gesetzten Vermessungs- und

Grenzmarken, Pfähle, Stangen und sonstige Grenzmar-
ken gemäß § 5 des Vermessungs- und Geoinformations-
gesetzes vom 15.09.2004 des Landes Sachsen- Anhalt
(VermGeoG LSA) unter gesetzlichem Schutz stehen. Die
unbefugte Vernichtung, Beschädigung, Veränderung, Be-
seitigung oder Gefährdung der Grenz- Vermessungs- und
Sichtmarken kann gemäß § 22 VermGeoG LSA mit einer
Geldbuße geahndet werden.
Die Wiederherstellungskosten sind von dem Schadens-
verursacher zu tragen.

2. jede Beschädigung der Wege und Gewässer und der An-
lagen wird bei vorsätzlicher Begehung als Straftat, in al-
len anderen Fällen als Ordnungswidrigkeit geahndet.

3. das Wenden mit Wirtschaftsgeräten zur Bewirtschaftung
der angrenzenden Flächen auf den Wegen nicht zulässig
ist. Desgleichen sind Fahrzeuge und Geräte so abzustel-
len, dass eine Durchfahrt möglich ist.

4. in allen sich aus den Überleitungsbestimmungen erge-
benden Zweifelsfällen das ALFF Anhalt entscheidet.

9. Rechtsnachfolge
Im Falle der Veräußerung von Grundstücken tritt der Erwer-
ber gemäß §15 FlurbG in die Rechtsposition des Veräußerers
ein. Er muss das bisher durchgeführte Verfahren, gegen sich
gelten lassen. Der Veräußerer hat den Erwerber auf alle sich
aus den vorstehenden Überleitungsbestimmungen ergeben-
den Verpflichtungen hinzuweisen.

10. Zwangsverfahren
Die Flurneuordnungsbehörde kann für jeden Fall der Zuwi-
derhandlung gegen die Überleitungsbestimmungen gem.
§ 137 FlurbG die nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz
zulässigen Zwangsmittel (Zwangsgeld, Ersatzvornahme oder
unmittelbarer Zwang) anwenden, um im Interesse aller Teil-
nehmer und im öffentlichen Interesse die Einhaltung dieser
Überleitungsbestimmungen durchzusetzen.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Überleitungsbestimmungen kann innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Amt für Land-
wirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt, Kühnauer
Straße 161, 06846 Dessau-Roßlau erhoben werden.

Im Auftrag

gez. Lehmann

Datenschutzrechtliche Hinweise
Aufgrund unseres gesetzlichen Auftrages nach dem Land-
wirtschaftsanpassungsgesetz/ Flurbereinigungsgesetz ver-
arbeiten wir im vorliegenden Verfahren personenbezogene
Daten nach Maßgabe der Datenschutzgrundverordnung.
Weitergehende Informationen finden Sie unter:
https://alff.sachsen-anhalt.de/alff-anhalt/datenschutz/
Alternativ können Sie auch das ALFF Anhalt zur weiteren In-
formationserlangung kontaktieren: Amt für Landwirtschaft,
Flurneuordnung und Forsten Anhalt (ALFF Anhalt)
Kühnauer Straße 161, 06846 Dessau-Roßlau
Telefon: +49 340 6506 -0
Telefax: +49 340 6506 -601
E-Mail: poststelleDE@alff.mule.sachsen-anhalt.de
Bei datenschutzrechtlichen Problemen können Sie sich auch
direkt an den Datenschutzbeauftragten des Amtes wenden:
E-Mail: Datenschutzbeauftragter-ALFF-Anhalt@
alff.mule.sachsen-anhalt.de
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AMT FÜR LANDWIRTSCHAFT, FLURNEUORDNUNG UND FORSTEN MITTE
Außenstelle Wanzleben
Postanschrift: Ritterstraße 17-19
39164 Wanzleben
14.4 – 611 B9.06 24 SLK014 Wanzleben, den 08.02.2024

Bodenordnungsverfahren nach § 56 Landwirtschaftsanpassungsgesetz
„Bodenordnungsverfahren Zuchau-Sachsendorf“, Salzlandkreis 014

Öffentliche Bekanntmachung
Ladung zum Ausschlusstermin nach § 59 und § 60 FlurbG
Der Termin zur Anhörung der Beteiligten und zur Bekannt-
gabe des 1. Nachtrages zum Bodenordnungsplan wird be-
stimmt auf den

26. April 2024 um 11:00 Uhr
im Bürgerhaus Zuchau

August-Bebel-Straße, 39240 Barby Ortsteil Zuchau

Zu diesem Termin werden hiermit die Beteiligten, welche von
den Regelungen des 1. Nachtrages zum Bodenordnungsplan
Zuchau-Sachsendorf betroffen sind, geladen. Sie können Wi-
derspruch gegen den Inhalt des 1. Nachtrages zum Boden-
ordnungsplan zur Vermeidung des Ausschlusses nur in die-
sem Termin vorbringen. Hierauf und auf die Auslegung des
1. Nachtrages zum Bodenordnungsplan wird besonders hin-
gewiesen.

Beteiligte, diemit den Festsetzungen und Regelungen des
1. Nachtrages zum Bodenordnungsplan einverstanden
sind, brauchen zu diesem Termin nicht zu erscheinen.

Zur Einsichtnahme für die Beteiligten liegen die Unterlagen
am 25.04.2024 in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr und von
13:00 bis 18:00 Uhr im Bürgerhaus Zuchau, August-Bebel-
Straße, 39240 Barby Ortsteil Zuchau aus. In dieser Zeit stehen
Angehörige des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und ForstenMitte zur Auskunftserteilung und zur Erläuterung
des 1. Nachtrages zum Bodenordnungsplan zur Verfügung.
In der Zeit vom 22.04.2024 bis 24.04.2024 liegen die Unterla-
gen im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten
Mitte Außenstelle Wanzleben, Ritterstraße 17-19, 39164 Stadt
Wanzleben-Börde während der Dienststunden zur Einsicht-
nahme für die Beteiligten aus.

Beteiligte können sich durch einen Bevollmächtigten vertre-
ten lassen. Der Bevollmächtigte hat sich durch eine schriftli-
che Vollmacht auszuweisen und diese der Flurbereinigungs-
behörde auf Anforderung zu übergeben.

Für die Beteiligten erfolgt die Bekanntgabe des 1. Nachtrages
zum Bodenordnungsplan im Anhörungstermin. Widersprü-
che gegen den 1. Nachtrag zum Bodenordnungsplan sind zur
Vermeidung des Ausschlusses ausschließlich im o. a. Anhö-
rungstermin vorzubringen. Auszüge werden den Beteiligten
zugestellt.

Im Auftrag

gez. André Stapel DS

Datenschutzrechtliche Hinweise zur Berücksichtigung der
Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 (ABl. L 119
S. 1), in der jeweils geltenden Fassung (Datenschutz-Grund-
verordnung - nachfolgend: DS-GVO)

Im oben genannten Bodenordnungsverfahren werden auf
der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c und e in Verbindung
mit Art. 6 Abs. 3 Satz 1 DS-GVO, § 4 Datenschutz-Grundver-
ordnungs-Ausfüllungsgesetz Sachsen-Anhalt vom 18. Februar
2020 (GVBl. LSA S. 25), in der jeweils geltenden Fassung per-
sonenbezogene Daten von Teilnehmern, sonstigen Beteilig-
ten und Dritten verarbeitet. Nähere Informationen zu Art und
Verwendung dieser Daten, den zuständigen Ansprechpartnern
sowie Ihren Rechten als betroffene Person können Sie auf der
Internetseite www.lsaurl.de/alffmittedsgvo abrufen. Alterna-
tiv sind die Informationen auch beim Amt für Landwirtschaft,
Flurneuordnung und Forsten Mitte ASWanzleben, Ritterstraße
17-19 in 39164 Stadt Wanzleben-Börde erhältlich.

IMPRESSUM Amtsblatt der Stadt Aken (Elbe)

Das Amtsblatt erscheint monatlich für alle Haushalte kostenlos.
- Herausgeber, Verlag und Druck: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, Telefon: 03535 489-0,
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
 Stadt Aken (Elbe), Markt 11, 06385 Aken (Elbe), Telefon: 034909 80420, Internet: www.aken.de
- Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil und Anzeigenteil/Beilagen: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, 
 verteten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan, www.wittich.de/agb/herzberg
Einzelexemplare sind gegen Kostenerstattung über den Verlag zu beziehen. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige 
Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, ins-
besondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Die nächste Ausgabe erscheint am:Mittwoch, 17. April 2024

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist:Mittwoch, der 3. April 2024
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Die Stadtverwaltung informiert

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aken (Elbe),
sehr geehrte Damen und Herren,
im Amtsblatt vom Dezember 2023 (12. Ausgabe des Jahres
2023 vom 20.12.2023) habe ich über die Bewilligung von
Städtebaufördermitteln für die Erarbeitung des Integrierten
Klimaschutzkonzepts für die Stadt Aken (Elbe) berichtet. Alle
Städte und Gemeinden müssen bis 2045 klimaneutral wer-
den und dieses Konzept wird unsere Stadt hierbei „auf den
Weg“ bringen!
Die Energie- und Treibhausgasbilanz und die Potentialun-
tersuchungen (z. B. Erneuerbare Energie und Wärmebe-
darfsanalyse) für das Klimaschutzkonzept sind jetzt abge-
schlossen.
Wir und das beauftragte Ingenieurbüro laden Sie zu unserer

Bürgerinformationsveranstaltung
am Donnerstag, dem 4. April 2024, von 16 bis 18 Uhr

in den Saal des Schützenhauses - Schützenplatz 2, 06385
Aken (Elbe) - recht herzlich ein. Wir werden Ihnen die Er-
gebnisse dort vorstellen. Außerdem möchten wir gern Ihre
Ideen und Ihr Feedback zu den nachfolgenden Fragen ein-
holen:
• Wo sollten öffentliche Elektro-Ladestationen im Stadtge-

biet errichtet werden?

• Würden Sie Car-Sharing persönlich nutzen? Wo wären
geeignete Standorte in der Stadt?

• Planen Sie Ihr Hausdach für Erneuerbare Energien (Pho-
tovoltaik und/oder Solarthermie) zu nutzen oder Ihre
Wärmeversorgung auf Erneuerbare Energien umzustel-
len?

Mit den Ergebnissen der kleinen Umfrage wollen wir einzel-
ne Maßnahmenideen in der weiteren Konzeptbearbeitung
konkretisieren.
Wir würden uns über Ihre Teilnahme an der Veranstaltung
freuen. Sie können den zur Veranstaltung ausliegenden Fra-
gebogen nach der Veranstaltung ausfüllen und direkt vor
Ort oder bis zum 12. April 2024 im Rathaus abgeben.
Die Präsentation und der Link zur geplanten Befragung wer-
den nach der Veranstaltung auf der Internetseite der Stadt
Aken (Elbe) unter Integriertes Kommunales Klimaschutz-
konzept (IKSK Aken) veröffentlicht.

Ihr
Jan-Hendrik Bahn
Bürgermeister der Stadt Aken (Elbe)

Ein Besuch in unserer Stadtbibliothek lohnt sich
„Wer Bücher liest, schaut in die Welt und nicht nur bis zum
Zaune.“, sagte schon Johann Wolfgang von Goethe.
Und diese Möglichkeit, in die Welt zu schauen, bietet allen
Akenern Bürgerinnen und Bürgern sowie deren Ortschaf-
ten unsere Stadtbibliothek.

Zu den Öffnungszeiten

amDienstag von 9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
sowie am Donnerstag von 13:00 bis 18:00 Uhr

besteht die Möglichkeit, nicht nur Bücher auszuleihen, son-
dern auch DVD`s und Tonies.
Anders als oft vermutet wird das Angebot der Bibliothek

immer wieder auf den neuesten Stand gebracht. Das heißt,
es werden zum Beispiel Fördermittel des Landes Sachsen-
Anhalt, aber auch des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zur Ver-
fügung gestellt, die es ermöglicht haben, nicht nur neue Bü-
cher zu erwerben, sondern auch die besonders bei Kindern
beliebten Hörspielfiguren (Tonies) anzuschaffen.

Ein Besuch in unserer Bibliothek ist für die ganze Familie zu
empfehlen, denn es gibt für alle etwas zu entdecken. Viel-
leicht sehen wir uns demnächst in der Kleinzerbster Straße 1.

Heike Airoldi
Mitarbeiterin Bibliothek
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Durchführung der Deichschau 2024
Gemäß Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt § 94
Abs. 7, gültig in der Fassung ab 01.04.2011 zuletzt geändert
durch Artikel 21 des Gesetzes vom 07.07.2020 (GVBl. LSA
S. 372, 374), wird am

Montag, dem 22. April 2024,

der Deichabschnitt in der Stadt Aken (Elbe) von „Mutter
Storm“ bis zur Deichrückverlegung Lödderitz geschaut.
Treffpunkt: 08.45 Uhr Mutter Storm

Eine Bekanntmachung des Landesbetriebes für Hochwas-
serschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt, Fluss-
bereich Schönebeck, hängt im Schaukasten am Rathaus,
Markt 11, aus.

Jan-Hendrik Bahn
Bürgermeister

Jagdgenossenschaft Susigke
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Werte Jagdgenossen,
unsere diesjährige Jahreshauptversammlung der Jagdgenos-
senschaft Susigke findet am Donnerstag, den 04.04 2024, um
19 Uhr in der ehemaligen Gaststätte Zur Friedenseiche in Sus-
igke statt. Dazu sind alle Jagdgenossen bzw. ihre bevollmäch-
tigten Vertreter herzlich eingeladen.

Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2023
3. Bericht des Kassenwartes zum Geschäftsjahr 2023
4. Bericht der Revisionskommission
5. Diskussion
6. Entlastung des Vorstandes und des Kassenwartes
7. Erläuterung zur neuen Satzung der JG
8. Fragen zur Jagdpachtverlängerung
9. Wahl des Vorstandes der JG und Revisionskommission
10. Bekanntgabe des Jahresabschussplanes 2024 und des

Jahresergebnis 2023
11. Sonstiges und Anfragen der Jagdgenossen

Vorstand der Jagdgenossenschaft Susigke

Jagdgenossenschaft Mennewitz
Einladung zur Jahreshauptversammlung
AmMittwoch, den 20.03.2024 findet in Diebzig, in der Gast-
stätte „Diebziger Hof“ um 19.00 Uhr unsere Jahreshaupt-
versammlung der Jagdgenossenschaft des gemeinschaftli-
chen Jagdbezirkes Mennewitz statt.
Alle Jagdgenossen sind dazu herzlich eingeladen.

Tagesordnung
1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen La-

dung
2. Bericht zu Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft
3. Bericht des Kassenwartes
4. Bericht des Vorstandes
5. Entlastung Kassenwart
6. Entlastung Vorstand
7. Wahl der Kassenprüfer
8. Neuverpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes
9. Sonstiges

Vorstand der Jagdgenossenschaft Mennewitz

„IB regional – Wir für Sie vor Ort“
Auf dem Weg zu Digitalisierung gibt es viele Optionen!
In der heutigen digitalen Welt sind Unternehmen und Frei-
berufler mehr denn je gefordert, sich an einen rasch voran-
schreitenden technologischen Wandel anzupassen. Dafür
braucht es eine tragfähige Idee und eine passgenaue Finan-
zierung. Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt (IB) ermöglicht
Finanzierungen mit dem IB-Digitalisierungsdarlehen „Sach-
sen-Anhalt MUT“. Damit werden KMU sowie Freiberufler
von 10.000 bis max. 1,5 Mio. Euro bei der Finanzierung von
Wirtschaftsgütern, Personalkosten, Projektausgaben sowie
Fremdleistungen unterstützt.
Das IB-Digitalisierungsdarlehen kann mit einer Laufzeit von
bis zu 10 Jahren und einem Zinssatz von 1,95 % p. a. bean-
tragt werden. Die Darlehensprüfung erfolgt nach dem Prinzip
der Wettbewerbsneutralität.

Informationen dazu und mehr zum Sprechtag im Haus
der Wirtschaft!
Am ersten Donnerstag im Monat bietet die Investitionsbank
Sachsen-Anhalt im Rahmen des Sprechtages im Haus der
Wirtschaft eine kostenfreie und umfassende Beratung zu För-
der- und Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen, Exis-
tenzgründer und Kommunen an. Eine vorherige telefonische
Anmeldung über die EWG Anhalt-Bitterfeld ist notwendig!

EWG Anhalt-Bitterfeld mbH

Tel.: 03494 6579 125
Mail: info@ewg-anhalt-bitterfeld.de
Adresse: Andresenstraße 1a, 06766 Bitterfeld-Wolfen

Einladung zur Gewässerschau 2024
Der Unterhaltungsverband „Taube-Landgraben“ lädt zu
den Gewässerschauen für das Jahr 2024 ein. Die Schauen
werden an folgenden Tagen durchgeführt, der Beginn ist
jeweils 8.30 Uhr.

15.04.2024 Schaubezirk Aken, Köthen und Osterni-
enburger Land
Treffpunkt: Rathaus Aken

16.04.2024 Schaubezirk Groß Rosenburg, Bernburg,
Calbe und Nienburg
Treffpunkt: Bürgerbüro Groß Rosenburg

17.04.2024 Schaubezirk Dessau, Südliches Anhalt
und Raguhn-Jeßnitz
Treffpunkt: Parkplatz vor dem Schloss
Mosigkau.

Die Teilnahme ist für alle interessierten Bürger möglich.
Die Beförderung muss selbst abgesichert werden.
Zur Information der Schaukommission werden Sie gebe-
ten, eventuelle Schauschwerpunkte schriftlich (Grund-
weg 83, 39218 Schönebeck) oder per E-Mail (uhv.tau-
be-landgraben@t-online.de) bis zum 05.04.2024 an die
Geschäftsstelle in Schönebeck zu melden.

gez. Baukuß
Verbandsvorsteher



 
 
 
 
 
 
 
Karriere-Kickoff: 7. Wirtschafts- und Berufsfindungsmesse "Bleib`HIER!" 
begeistert in Aken! 
Erfolgreiche Messe mit vielfältigen Perspektiven für Schüler und Unternehmen.  
 
Ein besonderes Erlebnis aus Innovation, Zusammenarbeit und spannenden Perspektiven - das alles bot die  
7. Wirtschafts- und Berufsfindungsmesse "Bleib` HIER!", die am 27. Januar 2024 in der Sekundarschule am 
Burgtor Aken (Elbe)  stattfand.  
 
Mehr als 40 Aussteller aus diversen Branchen, darunter Unternehmen aus 
Wirtschaft, Industrie und Technik, bildungsfördernde Einrichtungen sowie 
Vertreter von Bundeswehr und Bundespolizei, präsentierten sich von 10 bis 14 
Uhr auf dem Schulkomplex. Sie boten konkretes Insiderwissen zu Ausbildungen, 
Praktika, dualen Studiengängen und den Zukunftschancen in ihren 
Unternehmen.  
Die Messe, initiiert von der Stadt Aken (Elbe), in Zusammenarbeit mit der 
Sekundarschule am Burgtor Aken (Elbe)  und der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Ost, beeindruckte nicht 

nur durch ihre Vielfalt, sondern auch durch perfekte Organisation und den Eventcharakter. 
So bot sie einen umfassenden Überblick über die Fülle von Ausbildungsberufen in den verschiedensten 
Branchen - von Alten- und Seniorenpflege über Dienstleistungen, Gastronomie, Gewerbe, Gesundheitswesen, 
Handwerk, Industrie bis hin zu IT-Technik, Lebensmittelverarbeitung, Produktion und dem öffentlichen Dienst. 
 
Gemeinsam mit Schulleiter Hans-Reiner Homann und dem Leiter der Agentur 
für Arbeit Sachsen-Anhalt Ost Olaf Ruch eröffnete Akens Bürgermeister
Jan-Hendrik Bahn um Punkt 10 Uhr die Messe.  
Schon kurz zuvor bildete sich eine Schlange von interessierten Besuchern vor 
dem Eingang, und auch die Messestarterpakete fanden anschließend hohen 
Absatz.  
In seinen Eröffnungsworten betonte das Akener Stadtoberhaupt die herausragende Bedeutung der Messe für 
Aken und die Region. Er würdigte die Zusammenarbeit zwischen Schule und Unternehmen und hob hervor, 
dass die Messe einen entscheidenden Beitrag dazu leiste, Jugendliche zu ermutigen, in ihrer Heimat zu bleiben 
und sich hier beruflich zu entfalten. "Diese Messe ist ein Gedanken-Impulsgeber nicht nur für diejenigen, die 
nach ihrem Schulabschluss in die Berufswelt eintreten wollen, sondern auch für alle, die berufliche 
Veränderungen anstreben. Sie zeigt die Vielfalt und Qualität der beruflichen Möglichkeiten in unserer Region 
auf", erläuterte Bahn und betonte: "Es ist beeindruckend zu sehen, wie die 
Unternehmen vor Ort ihre Türen für die Jugendlichen öffnen und ihnen 
Perspektiven aufzeigen." 
 
Die offizielle Eröffnung markierte den Startschuss für informative Gespräche an 
den einzelnen Ständen, aber auch des abwechslungsreichen 
Rahmenprogramms. Denn das pulsierende Herz des Events schlug im Foyer, 
wo die Moderatoren Lars Wohlfahrt und Ingo Naumann vom Jugend-Radiosender MDR Sputnik durch den 
Messetag führten. 
 



Mit stetig aktuell vielfältigen Informationen und spannenden Interviews mit Vertretern verschiedener
Unternehmen, wodurch die Besucher einen noch tieferen Einblick in die Welt der Aussteller erhielten, verlieh
die Moderation der Veranstaltung eine besondere Note.

Höhepunkt auf der Bühne war zweifellos der Auftritt des Singer-Songwriters
und Rappers "KESH", der nicht nur musikalisch begeisterte, sondern auch aus
dem Nähkästchen seines Lebens abseits der Öffentlichkeit plauderte, wo er
als Erzieher in einer Kindertageseinrichtung seinen Traumjob gefunden hat.

Die Vielfalt der Messe spiegelte sich auch in den zahlreichen Angeboten
wieder. Besucher konnten kostenlose digitale Bewerbungsfotos schießen lassen, den Bewerbungs-
mappencheck der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Ost in Anspruch nehmen oder am Berufsquiz
teilnehmen, bei dem unter anderem Karten für das "Sputnik Spring Break"-Festival verlost wurden.
Letzteres wurde von der stellvertretenden Schulleiterin, Fördervereins-
vorsitzenden und Mitorganisatorin der Messe Ariana Chwoika entworfen:
“Hierbei ging es unter anderem um Themen wie - Wie lange dauert eine
reguläre Ausbildung oder gibt es eine Probezeit? Grundlagen, die Schüler eben
wissen müssen für eine Ausbildung." Sie beschreibt, was bei der Organisation
der Veranstaltung beachtet werden musste: “Hinter so einer Messe steckt
wirklich viel. Unsere 9. Klassen sind involviert. Schulisch bedeutet das für uns,
einzuteilen, wer wofür verantwortlich ist. Das Catering für die Ausstellungs-
betriebe und die Messeteilnehmer musste beispielsweise organisiert werden.
Aber wenn es unheimlich gut besucht ist, wie heute, und man in viele glückliche
Gesichter schaut, dann ist das einfach schön.”

Positive Stimmen von Besuchern und Ausstellern

Die Meinungen der Messebesucher waren durchweg positiv. Die 16-jährige Melody Menke, Schülerin der 10.
Klasse der Sekundarschule in Aken erhoffte sich vor allem vielfältige Perspektiven durch die Messe:
“Hier kann man direkt mit den Ausstellern ins Gespräch kommen und da ich mit der Region verwurzelt bin,
möchte ich auch hier in der Umgebung bleiben.”
Auch Laura Teichert aus Osternienburg und Shanice Lori aus Dessau gehen in
die 10. Klasse der Sekundarschule am Burgtor.
Die beiden machen in diesem Jahr ihren Realschulabschluss, möchten
anschließend allerdings aus der Region wegziehen. Trotzdem nutzen sie die
Messe als eine Art Anlaufpunkt. “Ich finde es wichtig, dass man früh aufgeklärt
wird, welche Möglichkeiten es gibt. Leider, finde ich, wird das oftmals zu spät
kommuniziert, darum ist die Messe äußerst wichtig!”, beschreibt Laura und
Shanice ergänzt: “Ich möchte gern in Richtung Fashion Journalismus gehen.
Das ist hier keine weit verbreitete Berufung, deswegen schwer umzusetzen, aber die Messe nutze ich
trotzdem, um mich nach Alternativen umzusehen.”



Auch die Aussteller zeigten sich begeistert von der Resonanz.

Isabell Grüger, die in der Personalabteilung bei “ilako”, einem Unternehmen für Industrielackierung und
Korrosionsschutz arbeitet, zeigt sich zuversichtlich: "Wir sind sehr zufrieden mit der Messe. Wir hatten schon
eine gute Resonanz und haben bereits eine Praktikumsvereinbarung unterschrieben. Wir sind jedes Mal
gern mit dabei und würden uns freuen, wenn so ein Event hier jedes Jahr stattfindet, denn das ist wichtig für
uns!”

Auch Schwester Sandra, Qualitätssicherungs- und Hygienebeauftragte
bei der Volkssolidarität im Kreisverband Köthen, äußert sich positiv:
"Wir werden richtig gut angenommen und dadurch entstehen gute
Gespräche. Wir sind zum zweiten Mal dabei und dieses Mal werden wir
viel besser und vor allem mehr angesprochen, mit großem Interesse!"

Silke Lang von der Autohaus Peter GmbH freute sich ebenso über regen
Publikumsverkehr: "Wir hatten einen schönen Messestand, der von
Anfang an voll war. Wir haben gute Gespräche geführt und haben sogar
schon eine Bewerbung erhalten und zwar von einem Mädchen, was
leider sehr unüblich ist. Aber wir merken, immer mehr Mädels wollen in die technischen Berufe, zum Beispiel
in die Kfz-Mechatronik. Das ist für uns sehr zufriedenstellend."

Doreen Laabs, Leiterin des Instituts für Weiterbildung (IWK) in der Kranken- und Altenpflege an den
Standorten Köthen und Dessau, hob die Bedeutung der Messe für
pädagogische und pflegerische Berufe hervor: "Wir haben einen sehr
großen Zulauf gehabt, viele Jugendliche, aber auch Eltern waren bei
uns. Spannende Fragen von den Interessierten waren unter anderem:
Wann können wir uns bewerben und wo können wir ein Praktikum
machen? Wir konnten, mit Blick auf unsere Praxispartner, direkt Tipps
von der Basis geben.” Die Identifikation zur Region ist für sie ein
wichtiger Punkt: “Wir haben hier eine Region, die Geschichte schreibt
und die ein Profil hat. Das schafft natürlich eine Verbindung. Man knüpft
hier Verbindungen zu den Menschen und zur Region, was wirklich
wichtig ist. Ich glaube, um die jungen Menschen hier zu behalten, müssen alle Bereiche und Arbeitgeber
sensibilisiert werden.”

Eben jene Vielfalt der Berufsfelder, von Handwerk über Pharmazie bis
hin zur IT-Technik, war beeindruckend, fand Philipp Niehoff, Vorsitzender
des Akener Jugendbeirates.
Zudem lobte er die Entwicklung der Messe, seit den Anfängen im Jahr
2016: "Das ist einfach toll, was sich hier entwickelt hat. Die Region hat
viel zu bieten. Man muss natürlich Angebote schaffen, aber die
Unternehmen sind wirklich fokussiert auf die Jugend und profitieren
darum auch entsprechend."



Ausblick und Resümee

Die Besucher waren begeistert von der Fülle und Qualität der präsentierten
Möglichkeiten. Nach einem erfolgreichen Tag zog Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn
eine positive Bilanz: "Ich bin sehr, sehr zufrieden. Es war eine Mega-Schlange am
Morgen vor der Eröffnung, so groß war diese noch nie. Bis zum Schluss gerade
war Bewegung im Haus und ein Wuseln von Schülerinnen und Schülern, die
versuchten, ein Ausbildungsverhältnis zu finden.” Er lobte die Veranstaltung als
Erfolgsmodell und versprach: "Nach der Messe ist vor der Messe. Wir bereiten
eine nächste Veranstaltung für 2025 vor."

Das diesjährige Event jedenfalls, erstmals seit der Corona Pandemie übrigens
wieder als physisches Erlebnis, konnte mit Recht als großer Erfolg verbucht
werden. Die erfolgreiche Zusammenarbeit von Stadt, Schule und Unternehmen
setzte ein Zeichen für die Zukunft der Region und bot jungen Menschen vielfältige
Perspektiven für ihre berufliche Entwicklung. So erwies sich die Messe erneut als
lebendige Plattform, die nicht nur Ausbildung und Karriere, sondern auch Spaß
und Begeisterung miteinander verknüpfte. Zudem zeigte sie wieder einmal, dass
Aken eine Region ist, die nicht nur Tradition, sondern auch innovative
Zukunftsperspektiven bietet. Also, “Bleib`HIER”

Ein großes Dankeschön gilt allen Ausstellern und Unterstützern der Messe sowie allen Helfern, die den
Messetag für die Besucher zu einem Erlebnis gemacht haben.

Das Organisationteam der
7. Wirtschafts- und Berufsfindungsmesse "Bleib` HIER!"

Mit freundlicher Unterstützung:

Text: Chris Luzio Schönburg
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Veranstaltungskalender
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Kita Bummi

Sportlich durch den Nachmittag
Nach fast vierjähriger Coronapause starten wir wieder mit
unserem monatlichen Sportangebot für unsere Mini‘s mit ih-
ren Eltern.
Am 12. Februar nachmittags ab 15.00 Uhr trafen sich die
bewegungsliebenden Kinder mit Mama, Papa oder Oma im
großen Mehrzweckraum der Kita. Dort erwartete sie schon
ein großer Geräteparcours und Frau Martini, die diese Veran-
staltung mit ihrem Fachwissen als Übungsleiterin begleitete.
Alle hatten viel Spaß am gemeinsamen Turnen. Die Eltern ga-
ben ihren Kindern bei Bedarf Hilfestellung. Geschicklichkeit,
Ausdauer, Mut, Schnelligkeit, Gleichgewicht aber auch gegen-
seitige Rücksichtnahme - viele dieser Eigenschaften wurden
geübt und gefestigt.
Zum Schluss erhielten die Kinder eine Urkunde, die sie stolz
mit nach Hause nahmen. Gleich am nächsten Tag bekunde-

Das war eine turbulente Faschingszeit…
Da war sie wieder: Die verrückte Fa-
schingszeit. Aber einmal feiern kann
jeder. Wir feierten Fasching gleich zwei-
mal.
Unser Faschingstag am 30. Januar be-
gann mit einem gemeinsamen Früh-
stück im Mehrzweckraum. Reichhaltig
belegte Schnitten, gesundes Obst und
Gemüse sowie leckere Süßspeisen zier-
ten unser Frühstücksbufett.
Anschließend hieß es dann natürlich:
Party! Party! Party!
Bei uns gab es alles was das Narren-
und Närrinnenherz begehrte, ein sport-
licher Parcours zum Auspowern, eine
große Tanzfläche zum Tanzen und
viele Luftballons, Luftschlangen sowie
Konfetti. Aber auch altbewährte Tän-
ze wie Laurentia, liebe Laurentia mein
… oder Rucki Zucki standen auf dem
Programm. Da verging die Zeit viel zu
schnell.
Am Rosenmontag trafen sich dann die
Feuerwehrmänner, Ninjas, Prinzessin-
nen, Dinos, ... nochmals zum Feiern.
Eine lange Polonaise durch unsere Kita,
rhythmische Partymusik sowie leckere
Pfannkuchen von der Bäckerei Schnei-
der machten den Faschingshöhepunkt
im „Bummi“ perfekt.

Das „Bummi-Team“

ten Kinder und Eltern, dass es
ein gelungener Sportnachmittag
war und die Vorfreude auf den
nächsten Treff schon groß ist.

Das „Bummi.Team“
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Akener Vereine und Verbände

30 Jahre Landfrauen

Es ist schon etwas Zeit vergangen, dennoch möchten wir noch über dieses Jubiläum berichten.

Am 12.10.1993 fanden sich 10 Frauen im Schützenhaus 
zusammen, um die Ortsgruppe Aken des Landfrauenverbandes 
Sachsen-Anhalt zu gründen. Als Gäste kamen Herr Baukuß 
(Vertreter der Stadt Aken) und Frau Berger (Vorsitzende des 
Kreisverbandes Köthen). 
Seit diesem Tag sind nun 30 Jahre vergangen. Eine lange Zeit, 
in der die Mitglieder der Ortsgruppe viel erlebt haben. 
Wir waren kreativ, offen für alte Traditionen und offen für
neue Ideen, was z.B. Umwelt, Natur und Gesundheit 
betraf.
Über unsere Hilfsbereitschaft und Engagement haben wir 
schon öfters berichtet. Auch darüber, dass wir zur Freude der 
Akener Frauen (und gelegentlich auch Männer) 
Veranstaltungen, Tagesfahrten und Informationsabende 
angeboten haben.

Zu unserer kleinen Jubiläumsfeier, im Haus der Vereine, konnten wir Herrn Sebastian Schwab, als 
Vertreter der Stadt Aken, begrüßen. Er hatte uns mit einem Präsent überrrascht, 
Auf diesem Wege möchten wir uns noch einmal dafür bedanken.

Für die Zukunft ist zu hoffen, dass wir auch weiterhin all diese genannten Aktivitäten durchführen 
können und dass wir Unterstützung von jüngeren Frauen bekommen werden. 

Ein kleiner Anfang ist gemacht! Wir wissen, „ALT und JUNG“ können sich gut ergänzen.

Die Landfrauen
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29., 30. und 31. August) plaudert der Berliner Radiojournalist
Bernhard Schrammek mit Gästen der Bachfesttage. Am 30.
August bringen bei „Sing Bach!“ Köthener Grundschulkinder
eigens für dieses Projekt bearbeitete Bach-Werke für jun-
ge Stimmen und eine Band zur Aufführung. Und bei „Babel
Bach“ am 31. August kommen Poetry-Slammer aus Deutsch-
land, Frankreich und Italien, ein Beatboxer, eine Cellistin und
ein Cembalist zu einem Abend zusammen, der berührt und
begeistert.

(17) Musical Offering
Fr, 30. August 2024, 21.15 Uhr
Ensemble Continuum, Elina Albach, Folkert Uhde
Marienkirche, Poststraße 38, 06385 Aken (Elbe)
Karten 18 €

30. Köthener Bachfesttage
So, 25. August bis So, 1. September 2024
Karten 0 – 24 €

Tickets für das Konzert in Aken (Elbe) und die weiteren Kon-
zerte der Köthener Bachfesttage sind ab sofort an allen Re-
servix-Vorverkaufsstellen (z. B. der Köthen-Information) und
online auf bachfesttage.reservix.de/events erhältlich. Infor-
mationen zu allen Veranstaltungen sind auf www.bachfest-
tage.de zu finden!

Die ersten Kartenkäufer erhalten bis zum 21. März zehn Pro-
zent Rabatt auf den Ticketpreis. Ein weiterer Rabatt in Höhe
von zehn Prozent wird bis zum 31. Juli gewährt, wenn die
Tickets in der Köthen-Information im Schloss erworben wer-
den. Viele Veranstaltungen der Köthener Bachfesttage kön-
nen außerdem kostenfrei besucht werden.

Wissenswertes von und zu den Bachfesttagen finden Sie
auf der Website www.bachfesttage.de sowie auf den Social
Media-Kanälen www.facebook.com/bachfesttage und www.
instagram.com/bachfesttage!

Die Köthener Bachfesttage 2024 werden gefördert durch
das Land Sachsen-Anhalt, den Landkreis Anhalt-Bitterfeld
und die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt. Mit freundlicher
Unterstützung der Stadt Köthen (Anhalt), der Kreissparkasse
Anhalt-Bitterfeld, der Köthener Sparkassenstiftung, der Woh-
nungsgesellschaft Köthen, der Köthen Energie, der MIDEWA,
der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt und der Köthen Kultur und
Marketing GmbH sowie vieler weiterer Unterstützer.

Veranstalter:
Köthener BachGesellschaft mbH
Schloßplatz 5
06366 Köthen (Anhalt)
Mail: info@bachfesttage.de
Tel: 03496 – 303985

Vom 25. August bis 1. September 2024 feiert die Bachstadt
Köthen (Anhalt) das 30. Jubiläum der Köthener Bachfestta-
ge. Dabei war das zweijährig stattfindende Festival noch nie
so bunt und vielfältig wie in diesem Jahr: Konzerte, Tanzthea-
ter, Performances, Live-Podcasts, Videokunst mit Poetry-Slam
in Kombination mit Bach und seinen Zeitgenossen, elektroni-
sche Musik und Neukompositionen. Charakteristisch für das
Festival, das von Folkert Uhde seit 2016 geleitet wird, sind
die ganz unterschiedlichen kulturellen Perspektiven auf das
Werk Johann Sebastian Bachs: Impulse aus der persischen,
arabischen und indischen Tradition treffen 2024 auf die ein-
zigartige Musik des weltberühmten Komponisten.

Am Freitag, 30. August 2024, ist das Festival mit einem Kon-
zert in der Akener Marienkirche zu Gast.
Die Berliner Cemba-
listin Elina Albach und
ihr Ensemble Continu-
um schaffen mit einer
neuen Instrumentie-
rung, Kantatenzitaten
und der Einbeziehung
von Soundscapes völlig
neue Perspektiven auf
das Musikalische Opfer (BWV 1079) von Johann Sebastian
Bach. Folkert Uhde interpretiert mit seinem Konzertdesign
den Zyklus als eine begehbare Landschaft, in der Platz für
Einsamkeit über vorsichtige Annäherung bis zur vollendeten
Gemeinschaft ist. Das Konzert ist eine Koproduktion der Kö-
thener Bachfesttagemit dem zamus: early music festival Köln.

Bei den weiteren Veranstaltungen der Köthener Bachfesttage
werden Künstlerinnen und Künstler wie Benedikt Kristjáns-
son, Ghalia Benali, Midori Seiler, Benjamin Alard, Margret
Köll, Mayumi Hirasaki, Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola, Eli-
na Albach, das Ensemble Continuum, Rupert Enticknap, das
Vocalensemble The Present, das Köthener BachCollektiv, das
Händelfestspielorchester Halle und viele andere zu erleben
sein. Eröffnet wird das Festival am 28. August von einem Trio
ganz unterschiedlicher Solisten. Für „III“ schuf der spanische
Choreograf und Tänzer Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola
auf Grundlage der drei Violinsonaten bewegende Bilder von
größter Intensität – ein Spiel zwischen drei Menschen, das
den ganzen Möglichkeitskosmos der Musik Bachs öffnet. Be-
nedikt Kristjánsson gibt am Nachmittag des 30. August bei
einem Kurzkonzert Einblicke in seine musikalischen Einflüsse
und singt isländische Lieder. Gemeinsam mit dem Köthener
BachCollektiv widmet er sich am Abend Kantatenarien und
Chorälen Bachs zwischen der Feier des Lebens und dem Be-
wusstsein um die Vergänglichkeit, die von drei zentralen Inst-
rumentalwerken Bachs umrahmt werden.

Ein besonderer Fokus der diesjährigen Köthener Bachfest-
tage liegt auf den interkulturellen Dimensionen, wie sie bei-
spielsweise 1. September von Ghalia Benali (Gesang), Neva
Özgen (Kemençe), Romina Lischka (Viola da gamba) und Fol-
kert Uhde (Videos) beleuchtet werden. Dieses außergewöhn-
liche Projekt unter dem Titel „Transitions“ bringt arabische,
türkische und indische Musik zusammen und schafft orga-
nische Bezüge zu Werken von Bach, Carl Friedrich Abel und
französischer Gambenmusik. Bereits am Nachmittag begeis-
tert die aus dem Iran stammende Musikerin Elshan Ghasimi
bei den Kurzkonzerten mit faszinierenden Klängen, die sie
ihrer Tar, einem der wichtigsten Instrumente der klassischen
persischen Musik, entlockt.

Die Köthener Bachfesttage bestechen zudem durch eine gro-
ße Vielfalt an Formaten: Im Live-Podcast „Kaffeeklatsch“ (28.,

Kulturelles und Historisches

Die 30. Köthener Bachfesttage sind mit einem Konzert in Aken (Elbe) zu Gast!
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 Hubschrauber-Rundfl ug
 Erleben Sie Ihre Heimat von oben für einen 
guten Zweck! Helfen Sie mit! 

Der Hubschrauber – kein anderes Fluggerät 
weckt so viel Leidenscha  und Faszination in 
Menschen. Kaufen Sie ein Ticket für einen 
Mitfl ug im Hubschrauber und tun Sie damit 
auch noch Gutes. Denn 20% des Flugpreises 
werden für den Bau von Schulen in Entwick-
lungsländern an die Reiner Meutsch Sti ung 
FLY & HELP gespendet.

Bestellen Sie jetzt!
Buchungscode: LW05

www.hubschraubertag.de oder
telefonisch unter 02688/989012
Unter dieser Rufnummer sind wir Montag bis
Freitag von 10 bis 17 Uhr für Sie erreichbar.

Die Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP:

Mit dem Kauf eines Flugtickets schenken Sie Kindern
eine Zukunft. Es fließen automatisch 20% des Ticket-
preises in die Bildungsprojekte der Reiner Meutsch
Stiftung FLY & HELP. Die Spenden werden 1:1 ohne
Abzug von Verwaltungskosten für den Bau von Schu-
len in Entwicklungsländern eingesetzt. Erfahren Sie
mehr über FLY & HELP unter www.fly-and-help.de

Abflugorte und Termine 2024

Datum Tag Flug
07.06.24 Freitag Leipzig/Halle (nachmittags)

08.06.24 Samstag Dresden
09.06.24 Sonntag Berlin

Reiner Meutsch,
Gründer der
Stiftung FLY & HELP

Ob als besonderes Geschenk für einen lieben 
Menschen oder einfach aus Spaß und Begeisterung 
am Fliegen: Diese einzigartigen Momente und 
Bilder werden Sie so schnell nicht vergessen!

Sie haben die Wahl zwischen 
10 Minuten (€  80.- p.P.) Flugzeit 
20 Minuten (€ 140.- p.P.) Flugzeit 
45 Minuten (€ 280.- p.P.) Flugzeit

Veranstalter: Prime Promotion GmbH, Änderungen vorbehalten

Ihr Abflugort

Die Buchung und Anmeldung für

einen Ort/Termin können Sie

bequem online durchführen und

bezahlen: www.huschraubertag.d
e

* Die Flüge werden von Berufspiloten

durchgeführt.

Das Ticket ist maschinell erstellt un
d

ohne Unterschrift gültig.
Barauszahlung

ist nicht möglich. Bei Verlust d
es Tickets

besteht kein Anspruch auf Ersatz.

Die Buchung und Anmeldung für

einen Ort/Termin können Sie

bequem online durchführen und

bezahlen: www.hubschraubertag.
de

 € 80.-
 pro Person ab 

Ideal als

Geschenk!












Willkommen in Ihrem Urlaub vom Alltag.










   


   


   


   


   

für die ganze Familie
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IHR DIENSTLEISTER
vor Ort

Bausanierung / unsere Leistungen:
• Neu-Umbau • Innenausbau/Trockenbau

• Stuckfassaden • Vorhangfassaden • Vollwärmeschutzfassaden
• Glattputzfassaden • Natursteinklinker/Klinkerriemchenfassaden

• Treppen- und Treppenhaussanierung/Granit Fensterbänke
• Fliesenarbeiten/Bäder • Fußbodenverlegung

• Fenster- und Türen aus Kunststoff und Holz/Innentüren
• Maler- und Tapezierarbeiten • eigenes Gerüst

( 03 49 09 / 8 24 22 • 01 73 / 8 96 67 97
Bahnhofstraße 44 • 06385 Aken - Termine nach Vereinbarung - 

Firma Lars Weise
all in one

Dessauer Landstr. 57 b • 06385 Aken/Elbe
Telefon: 034909-86605 • Mobil: 0172-7418393

-  Garten- und Landschaftsbau 
(Gartengestaltung und Pasterarbeiten)

 - Hecken- und Baumbeschnitt 
- Baumfällarbeiten (Klettertechnik)
- Trockenbau und alle Arbeiten  

in Haus und Hof
- Lieferung von Schüttgütern aller Art
- Hausentrümpelung/Beräumung

FRANKE
PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE, FAHRZEUGVERMIETUNG

AKEN (034909) 83383
Krankentransportfahrten für alle Kassen und BG`s 

sitzend und im Rollstuhl mit Rampe

Vermietung Kleinbus, Transporter, Anhänger

Gütertransporte mit 
Transporter und Anhänger

Barrierefreiheit ist  Anzeige

auch beim Brandschutz wichtig
Ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben in der eigenen 
Wohnung führen: Dieser Wunsch besteht bei den meisten Men-
schen bis ins hohe Alter. Dafür gilt es, den Wohnraum rechtzeitig 
barrierefrei zu gestalten. Neben der rollstuhlgerechten Erschlie-
ßung spielt auch die Sicherheitstechnik eine wichtige Rolle.
An der Decke angebrachte Standard-Rauchmelder sind schon 
für Personen ohne Mobilitätseinschränkungen nur mit Hilfsmit-
teln wie Leiter oder Besenstiel zu erreichen. Sind Bewohner in 
ihrer Mobilität eingeschränkt oder sitzen gar im Rollstuhl, lässt 
sich der jährlich vorgeschriebene Funktionstest kaum durchfüh-
ren. Auch das Stummschalten des Melders bei einem Fehlalarm 
wird dann zu einer unüberwindbaren Herausforderung. Zu einer 
barrierefreien Nutzung bei Rauchmeldern verhelfen Lösungen 
auf Funkbasis. Hersteller wie Ei Electronics - Sieger beim Test 
der Stiftung Warentest 2021 - bieten funkvernetzte Rauchmel-
der, die das Testen per Knopfdruck und Stummschalten per 
Fernbedienung ermöglichen. Die Bedienung eines Melders ist 
dadurch auch für ältere oder mobilitätseingeschränkte Men-
schen problemlos möglich.
Noch viel wichtiger: Der auslösende Melder gibt den Alarm 
an alle anderen Melder in der Wohnung weiter. So werden die 
Bewohner frühestmöglich gewarnt und nicht erst dann, wenn 
Rauch einen Melder in ihrer Nähe erreicht. In einem Brandfall 
kann dieser Zeitvorteil entscheidend sein, insbesondere für Per-
sonen, die sich nur langsam oder mit Hilfsmitteln bewegen kön-
nen. Zusätzliche Sicherheit bietet ein Koppelmodul zur Alarm-
weiterleitung, das im Notfall Personen benachrichtigt, die bei 
der Rettung unterstützen können.
Barrierefreier Brandschutz beschränkt sich jedoch nicht nur auf 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Personen mit Hör-
behinderung benötigen ein System, das ihren Bedürfnissen 
angepasst ist. Hersteller wie Ei Electronics bieten dafür ein so-
genanntes Hörgeschädigtenmodul an, welches mit den Rauch-
meldern über Funk vernetzt ist. Im Ernstfall übersetzt es den 
akustischen Alarm in optische und haptische Signale. Wird ein 
Melder in der Wohnung ausgelöst, machen starke Lichtblitze 
und ein Rüttelkissen zwischen Matratze und Kopfkissen auf die 
Gefahr aufmerksam.
Funkvernetzte Rauchmelder bieten somit für die unterschied-
lichsten Anforderungen eine Lösung. Man muss sie nur installie-
ren und darf sich nicht mit dem Standard zufriedengeben. akz-o

Mit dem Sanierungsfahrplan 
mehr Energie sparen Anzeige

Angesichts der hohen Energiepreise ist das Interesse an ener-
getischen Sanierungen älterer Gebäude stark gestiegen. Nur 
wie sollten Hauseigentümer dabei vorgehen, welche Maßnahme 
ist sinnvoll und welche Reihenfolge ist die richtige? Bei diesen 
Fragen können Energieberater vor Ort unterstützen. Sie nehmen 
eine Ist-Analyse des Altbaus vor und erstellen einen individuel-
len Sanierungsfahrplan. „In der Beratung zeigt sich sehr häufig, 
dass ein effizienter Wärmeschutz für die Fassade den ersten 
Platz auf dem Sanierungsplan einnehmen sollte“, erklärt Serena 
Klein, Sprecherin der Geschäftsführung des Industrieverbandes 
Hartschaum e. V. (IVH). Denn die Dämmung, beispielsweise mit 
EPS, verringert direkt und dauerhaft den Heizenergiebedarf des 
Eigenheims und wird daher auch staatlich gefördert. djd 69221
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Ostergrüße

Erfahrung - Zusammenhalt - Innovation

MAFA
Industrieservice
GmbH

Tel.: (0340) 8 50 71 03
Fax: (0340) 8 50 71 06
Mobil: (0177) 3 29 57 70

NL Haustechnik Dessau, Herr Heiko Senft
Johann-Meier-Str. 14, 06842 Dessau-Roßlau
E-Mail: hls-dessau@mafa-industrieservice.de

Unsere Leistungen: 
■ Heizungsanlagen ■ Gasinstallation
■ Sanitäranlagen ■ Havariedienst
■ Neuinstallation ■ Alten- und
■ Wärmepumpen  Behindertengerechte
■ Revisionen      Bäder

Heizung- und Sanitär, Kundendienst

AUSZUBILDENDE UND MITARBEITER ZUR FESTEINSTELLUNG GESUCHT

Ein schönes Osterfest 

Frohe Ostern 
wünscht

Inhaber: Frank Götze
Spittelstraße 3 • 06385 Aken

Tel.: 03 49 09 / 8 23 97 • Fax: 3 99 20
Funk: 0177 680 2864

wünschen Ihnen die Teams

und die Tagespfege Vogelnest!

Ein frohes Osterfest

info@kapuhs-geruestbau.de
www.kapuhs-geruestbau.de

An derMühle 2|4
OTKühren
06385Aken

T 034909 – 39 293
F 03 49 09 – 39 294
M 01 51 –6 55 55 201

FroheOstern!

Lustige Häschen zu Ostern Anzeige

Ostern steht vor der Tür und es packt uns die Bastellust! „Doch 
was basteln wir in diesem Jahr?“, stellt man sich die Frage. Be-
malte Eier gehören zu Ostern wie der Weihnachtsbaum zu Weih-
nachten. Doch auch an Ostern rückt die Tischdekoration mit in 
den Fokus. Was könnte man Schönes zaubern, das wenig Zeit 
kostet. Etwas, das man nicht unbedingt noch kaufen muss und 
man zu Hause hat, das Groß und Klein begeistert. Hierzu haben 
wir genau den richtigen Bastel-Tipp!

Klammer-Hasi
Das braucht man: Wäscheklammern aus Holz, 2 Euro, Weißes 
Papier, Sekundenkleber, Eine Schere, Einen schwarzen und einen 
pinken Stift (am besten mit einer feinen Mine)
Los geht‘s: Als erstes nehmt ihr euer 2-Euro-Stück als Schab-
lone und zieht eine gewünschte Anzahl an Kreisen auf eurem 
Papier. Diese schneidet ihr anschließend aus und bemalt Sie mit 
einem Gesicht (Beispiel siehe Bild). Danach klebt ihr das Ge-
sicht eures Hasen auf die Klammer und malt ihm abschließend 
mit dem pinken Stift die Öhrchen auf! Fertig sind die Häschen, 
welche ihr beispielsweise zum verzieren an Trinkgläser klemmen 
oder als Serviettenhalter benutzen könnt. ak-o

Foto: pixabay.com/ak-o


